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Der 30jährige Krieg II . — , Die Friedensbestimmungen in Osnabrück und Münster 1648 .

 Die Deutschen stellen bis auf die Hessen nach undnachdenKampfein.DieFranzosenaberkämpfenfürihrepolitischenAbsichtenamRheinnochweiter,zuerstdurchBernhardv.Sachsen-Weimar(f1639inBreisach),dannunterGu^briant(f1643beiTuttlingen),endlichunterCond6undTurenne,diewiederholtstreitenundzuletzt1648beiSusmars-hausenendgültigdenstandMaximiliansbrechen.

 Ebenso kämpfen d . Schwedenmeistglücklichweiter,anfangsunterBanner(beiWittstock),dannunterTorstenson(feld,Jüterbog,Jankau)undlichunterWrangel(Prag1648).

Als Olmütz fällt , giebt auch derKaiserdenweiternKampfauf.
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 Allgemeine Bestimmungen . DeutschlandlöstsichthatsäclilichinseineTeileauf.HollandunddieSchweiztrennensichendgültigvomReiche.Diespan.lande,Lothringen,dieFrancheComt6bleibendemNamennachnochdabei.

2 . BesitzYeränderungen deutscher Fürsten .

a . Brandenburg erhält die Bist . Minden ,Halberstadt,Magdeburgu.Kammin,dazuHinterpommern.

b . Bayern behält die Oberpfalz u . die Kur .

c . Sachsen gewinnt die Ober - u . Nieder -Lausitz.

d . Hessen bekommt Hersfeld ,

 burg Schwerin u . Ratzeburg ( für Wismar ) . Osnabrückhatabwechselndeinenkathol.u.protestant.Herrn.BesitzveränderungenausländischerFürsten.

a . Schweden erhält verzettelte Besitzungen :mern.Wismar,Bremenu.Verden;dazu5000000Rthlr.

b . Frankreich erreicht , die Bestätigung des BesitzesvonMetz,ToulundVerdun(1552),fernerdiereichischenLandesteileimElsafsnebstBreisachundBesatzungsrechtinPhilippsburg.DieunklarenVerhältnisseermöglichenesdenFranzosen,dieseZugeständnisseimmerweiterauszulegen(Reunionen)undzuletztselbstStrafsburg(1681)wegzunehmen.

4 . Kirchliche Bestimmungen .

 Der Augsburger Friede wird auf die Reformiertenausgedehnt.—DerBesitzstandvom1.Januar1624istmafsgebendundsomitdasfürstlicheiusreformandibeseitigt,

 Deutschland hat etwa 2 / s seiner Einw . und fast allenstandeingebüfst.—SeineOhnmachtunterstütztbarLudwigsXIV.glänzendesEmporkommen.—Französ.SitteundSprache.—DurchBrandenburginersterLiniekommtDeutschlandnachundnachwiederzurGeltung.


